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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. HCVO: gesundheitsbezogene Angabe 

Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 135/24  

2. GGV: Anwendbarkeit der Reparaturklausel 
Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 116/24  

3. AktG: Abgrenzung von Austauschgeschäft und verdeckte Vermögensausschüt-
tung 
Urteil vom 30.09.2025, Az: II ZR 154/23  

4. BGB, GBO: Vollzug der Teilungserklärung bei mehreren Grundstücken  
Beschluss vom 17.09.2025, Az: V ZB 22/24  

5. BGB: Haftung eines Wohnungseigentümers für Glatteisunfälle 
Urteil vom 06.08.2025, Az: VIII ZR 250/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

1. HCVO: gesundheitsbezogene Angabe 
Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 135/24 
a) Ob eine Angabe aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers gesundheitsbezogen 
im Sinn des Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (Health-Claims-Verordnung, 
HCVO) ist, muss jedenfalls dann, wenn der Kläger ein auf die konkrete Verletzungs-
form bezogenes Unterlassungsgebot begehrt, unter Berücksichtigung des Kontexts der 
in Rede stehenden Aussage beurteilt werden. 
 
b) Auf die Hautstruktur oder -elastizität bezogene Aussagen für in Nahrungsmitteln 
enthaltene Kollagen-Peptide fallen nicht von vornherein aus dem Anwendungsbereich 
des Art. 10 Abs. 1 HCVO heraus; sie sind vielmehr einzelfallbezogen zu prüfen. 
 
c) Versteht der Durchschnittsverbraucher eine Angabe als gesundheitsbezogen, unter-
fällt sie auch dann noch dem Anwendungsbereich des Art. 10 Abs. 1 HCVO, wenn er 
sie zugleich als schönheitsbezogen versteht. 
  
 

  

2. GGV: Anwendbarkeit der Reparaturklausel 
Urteil vom 09.10.2025, Az: I ZR 116/24 
a) Die Reparaturklausel gemäß Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 in der 
Fassung bis 30. April 2025 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, GGV) er-
streckt sich auch auf formungebundene Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses 
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(Bestätigung von EuGH, Urteil vom 20. Dezember 2017 - C-397/16 und C-435/16, 
GRUR 2018, 284 [juris Rn. 30 und 54] = WRP 2018, 308 - Acacia und D'Amato). 
 
b) Die Reparaturklausel gemäß Art. 110 Abs. 1 GGV ist auch dann grundsätzlich an-
wendbar, wenn alle geschmacksmusterrechtlich schutzfähigen Erscheinungsmerkmale 
des in Rede stehenden komplexen Erzeugnisses sich in einem einzigen zur Reparatur 
angebotenen Bauelement befinden. Einer Aushöhlung des Geschmacksmusterschutzes 
wird durch die Sorgfaltspflichten hinreichend vorgebeugt, die nach der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union mit einer Berufung auf die genannte 
Reparaturklausel einhergehen (vgl. EuGH, GRUR 2018, 284 [juris Rn. 85 bis 88] - 
Acacia und D'Amato). 
 
c) Die Reparaturklausel gemäß Art. 20a der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 in der Fas-
sung ab 1. Mai 2025 (Unionsgeschmacksmusterverordnung, UGV) ist auf formgebun-
dene Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses anwendbar. 
 
d) Die durch eine Zuwiderhandlung gegen ein Verbot begründete Wiederholungsge-
fahr entfällt bei einer Rechtsänderung, wenn das neue Recht zu einer wesentlichen 
qualitativen Änderung des Verbots dergestalt führt, dass das beanstandete Verhalten 
nunmehr aus anderen Gründen verboten ist. BGH, Urteil vom 9. Oktober 2025 - I ZR 
116/24 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf 
  
 

  

3. AktG: Abgrenzung von Austauschgeschäft und verdeckte Vermögensausschüt-
tung 
Urteil vom 30.09.2025, Az: II ZR 154/23 
AktG § 57 Abs. 1 Satz 1 und 3 
a) Die Abgrenzung eines normalen Austauschgeschäfts von einer verdeckten Aus-
schüttung von Gesellschaftsvermögen wird auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (Mo-
MiG) vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026) danach vorgenommen, ob ein gewis-
senhaft nach kaufmännischen Grundsätzen handelnder Geschäftsleiter das Geschäft 
unter sonst gleichen Umständen zu gleichen Bedingungen auch mit einem Nichtgesell-
schafter abgeschlossen hätte, ob die Leistung also durch betriebliche Gründe gerecht-
fertigt war. 
 
b) Nach welchen Maßstäben der danach gebotene Drittvergleich vorzunehmen und in-
wieweit dabei ein Beurteilungsspielraum anzuerkennen ist, muss nach objektiven Kri-
terien unter Berücksichtigung der Eigenart der Leistungsbeziehung zwischen Aktien-
gesellschaft und Aktionär ermittelt werden. 
 
c) Die Entscheidung der Hauptversammlung über die Zustimmung zu einem Vergleich 
mit Organmitgliedern, die zugleich Aktionäre der Aktiengesellschaft sind, unterliegt 
regelmäßig keiner umfänglichen Inhaltskontrolle hinsichtlich der Angemessenheit des 
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Vergleichsinhalts, sondern lediglich einer gerichtlichen Missbrauchskontrolle. 
   
AktG § 93 Abs. 4 Satz 3 
Entstanden im Sinn des § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG ist der Anspruch bei reinen Vermö-
gensschäden mit der Pflichtverletzung und dem Eintritt der ersten Schadensposition, 
und zwar hinsichtlich sämtlicher sich daraus entwickelnder Schäden sowie für sich aus 
dem Primärschaden entwickelnde Folgeschäden. 
AktG § 121 Abs. 3 Satz 2 
Die Angabe der wesentlichen Vertragsinhalte nach § 124 Abs. 2 Satz 3 AktG oder 
weitergehende freiwillige Angaben in der Bekanntmachung können das Erfordernis, 
den Gegenstand der Beschlussfassung in der Einberufung anzugeben, nicht ersetzen. 
Dies setzt zugleich einer pauschalen Bezugnahme in der Einberufung auf den weiteren 
Inhalt der Bekanntmachung Grenzen. Eine pauschale Bezugnahme kann insbesondere 
nicht die Angabe des Gegenstands einer zustimmungsbedürftigen Beschlussfassung 
ersetzen. 
 

  

4. BGB, GBO: Vollzug der Teilungserklärung bei mehreren Grundstücken  
Beschluss vom 17.09.2025, Az: V ZB 22/24 
WEG § 1 Abs. 4 , § 8 Abs. 1 ; BGB § 878 , § 890 ; GBO § 5 , § 6 
§ 878 BGB ist auf den Antrag auf Vollzug der Teilungserklärung nicht anzuwenden, 
wenn sich die Teilungserklärung auf mehrere Grundstücke bezieht und es an der für 
die Grundstücksvereinigung oder Bestandteilszuschreibung erforderlichen materiell-
rechtlichen Erklärung und dem darauf bezogenen verfahrensrechtlichen Antrag fehlt. 
BGB § 878 ; GBO § 17 , § 18 Abs. 1 Satz 1 
Der Erlass einer Zwischenverfügung dient der Beseitigung eines der Eintragung entge-
genstehenden Hindernisses und ist nur zulässig, wenn der Mangel des Antrags rück-
wirkend geheilt werden kann. Ist das nicht der Fall und erlässt das Grundbuchamt 
gleichwohl eine - unzulässige - Zwischenverfügung, ist der Antrag erst ab Behebung 
des Mangels als im Sinne des § 17 GBO eingegangen anzusehen und kann erst ab die-
sem Zeitpunkt eine rangwahrende oder sonstige Rechtswirkung, die sich nach dem 
Eingang des Antrags richtet, entfalten. 
 

  

5. BGB: Haftung eines Wohnungseigentümers für Glatteisunfälle 
Urteil vom 06.08.2025, Az: VIII ZR 250/23 
Zur Haftung eines vermietenden Wohnungseigentümers für Schäden, die der Mieter 
durch einen Sturz bei Eisglätte unter Verletzung der Räum- und Streupflicht auf einem 
Weg erlitten hat, der sich auf dem im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungsei-
gentümer stehenden Grundstück befindet. 
  

 

 


